
Statuten Mieterinnen und Mieterverband Kanton Bern 

1 

 

Mieterinnen- und Mieterverband
Kanton Bern

www.mieterverband.ch/Bern

Serviceline:
  Tel. 0848 844 844

täglich von 09.00 bis 12.00 und
14.00 BIS 17.00 Uhr

Geschäftsadresse.
Monbijoustrasse 61

3007 Bern

Postadresse:
Postfach

3000 Bern 23

Mieterinnen- und Mieterverband Kanton Bern (MVB) 

Statuten  

I Name, Sitz und Zweck 

Art. 1  Der Mi eterinnen- u nd Miet erverband Ka nton B ern ( nachfolgend M VB 
genannt) ist ein gemeinnütziger Verein im Sinne vom Art. 60 ff ZGB. 

Art. 2  Der Sitz des MVB ist Bern. 

Art. 3  Der MVB stellt sich die Auf gabe, die Int eressen der Mieterinnen und 
Mieter im a llgemeinen und seiner Mitglieder im besonderen zu wahren 
und zu fördern. 

Art. 4 Der Verbandszweck soll erreicht werden insbesondere durch: 

a.  Information und Oeffentlichkeitsarbeit im Bereich des Mietwesens 

b.  Stellungnahmen zu allen das Bau-, Wohnungs-, Wohnqualität- und 
Mietwesen betreffenden ka ntonalen Ges etzen, Ver ordnungen u nd 
Planungsvorlagen, Eins prache- u nd Beschwerdeführung zur 
Durchsetzung der Um welt-, insb esondere der baurechtlichen Vor-
schriften, sowie  das Ergreifen der entsprechenden Rechtsmittel  

c.  Wahrung der  Interessen der Mieteri nnen un d Mieter  bei W ahlen 
und Abstimmungen 

d.  Politische Aktionen wie Initiativen und Referenden und dergleichen 
zur Wahrung der Interessen der Mieterinnen und Mieter 

e.  Gewährung von Rechtsschutz in Mietfragen 

f.  Förderung de r Dienstleistungen und  Versicherungen, w elche de n 
Mitgliedern dienlich sind 

g.  Zusammenarbeit mit Org anisationen m it gle ichgerichteten o der 
ähnlichen Interessen 

h. Führung einer Geschäftsstelle. 

Art. 5 Der MVB ist parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral. 

Art. 6 Der MVB ist eine Sektion des Schweizerischen Miete rinnen- und M ie-
terverbands Deutschschweiz (SMV/D). 

II Mitgliedschaft 

Art. 7 Der MVB besteht aus: 

a. Mieterinnen und Mietern von Wohnräumen 

b. Mieterinnen und Mietern von Geschäftsräumen 

c. Nichtmiet erinnen und Nichtmietern, so wie j uristischen Perso nen, 
welche die ideellen Ziele des MVB unterstützen 

d. Koll ektivmitgliedern 

Art. 8 Der Jahresbeitrag der Einzelmitglieder (Art 7 a-c) setzt sich zusammen 
aus dem Ver bandsbeitrag für den MVB, dem Beitrag  für den SMV/D 
sowie der Prämie für den Rechtsschutz. 

Art. 9 Über die Höhe der Prämie wird die Mitgliederversammlung informiert. 
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Art. 10 Der Jahres beitrag der Kol lektivmitglieder wird von F all zu F all vo m 
Vorstand festgesetzt. Er ric htet sich nach dem Umfang der  Dienstleis-
tungen des MVB für die Kollektivmitglieder.  

Art. 11 Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Eingang der Beitragszahlung.  

Art. 12 Die Mitgliedschaft erlischt: 

a. Durch Austritt serklärung p er Ende ei nes Kalen derjahres (Art. 70 
ZGB) 

b. Durch A usschluss: Mitg lieder, di e i hren Verpfl ichtungen n icht 
nachkommen oder den Interessen des MVB zuwiderhandeln, kön-
nen vom Vorstand ausgeschlossen werden.  

c. Durch T od: Die Er bberechtigten ge niessen die Mit gliedschafts-
rechte weiterhin bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres.  

III Rechnungswesen 

Art. 13 Die R echnung des MVB wird jä hrlich pe r 31. Dezem ber ab geschlos-
sen. 

Art. 14 Für die Ver bindlichkeiten d es MVB hafte t das Verei nsvermögen. Pe r-
sönliche Haftpflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

IV Verbandsorgane 

Art. 15 Die Organe des MVB sind: 

a. Die Mitgliederversammlung 

b. Der Vorstand 

c. Die Regionalgruppen 

d. Die Kontrollstelle 

IV a Die Mitgliederversammlung 

Art. 16 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des MVB. 

Art. 17 Die ord entliche Mitglie derversammlung wird alle z wei J ahre im erste n 
Halbjahr schr iftlich e inberufen, erstma ls im e rsten Ha lbjahr 20 01. Di e 
Einladung hat mind estens 30 T age v orher unt er An gabe d er T raktan-
den zu erfolgen. 

 Anträge der Mitglieder, welche dem Vorstand bis spätestens Ende De-
zember sc hriftlich e ingereicht werden, s ind auf d ie T raktandenliste zu 
setzen. 

 Ausserordentliche Mitgliederversammlungen werden einberufen, wenn 
es der V orstand für erfor derlich h ält, wenn es d ie Ko ntrollstelle bean-
tragt od er wenn e in Z ehntel d er Ver bandsmitglieder die E inberufung 
verlangt. 

Art. 18 Die Mitgliederversammlung wird durch die Präsidentin oder den Präsi-
denten des V orstands geleitet; im Ve rhinderungsfall durch den/die Vi-
ze-Präsident/in. Über die Verhandlungen ist ein  Protokoll zu führen. 

Art. 19 Die Mitgliederversammlung beschliesst über die folgenden Angelegen-
heiten: 

a.  Wahl d er Pr äsidentin od er des Präs identen, der übrigen  V or-
standsmitglieder sowie der Kontrollstelle 
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b.  Anträge des Vorstands oder der Mitglieder 

c.  Änderung der Statuten 

d.  Auflösung des MVB 

Art. 20 Jedes Mitglied und jedes Kollektivmitglied hat eine Stimme.  

 Beschlüsse werden mit ein fachem Mehr  gefasst. Bei Stimmeng leich-
heit entscheidet die oder der Vorsitzende.  

 Für Statutenä nderungen und Aufl ösung des Vere ins ist die Z ustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute Mehr und im zweiten 
Wahlgang das relative Mehr. 

IV b Der Vorstand 

Art. 21 Der Vorsta nd besteht a us mindestens e lf Mitglie dern. Diese werden 
von der Mitgliederversammlung gewählt. 

 Bei d en W ahlvorschlägen ist die  aus gewogene Vertr etung der  Ge-
schlechter (m indestens 40 % pro Ge schlecht), der Kantonsgebiete, 
und der verbandsspezifischen Fachgebiete zu berücksichtigen. 

 Mit Ausn ahme d er Präs identin oder d es Präsi denten konstituiert si ch 
der Vorstand selbst. 

 Zwischen den Mitgliederversammlungen kann der Vor stand Vakanzen 
selber besetzen. 

Art. 22 Der Vorstan d führt die Angel egenheiten des MVB, vertritt ihn nac h 
aussen un d e rledigt all e Geschäfte, di e nicht der Mitg liederversamm-
lung zugewiesen sind. In seine Kompetenz fallen insbesondere: 

a. Genehmigung des J ahresberichts, der  J ahresrechnung un d d es 
Budgets 

b.  Festsetzung des Mitgliederbeitrags 

c.  Anstellung der Geschäftsleiterin / des Geschäftsleiters  

d.  Aufsicht über die Geschäftstätigkeit der Geschäftsstelle 

e.  Festlegung und Qualitätssicherung des  Die nstleistungsangebots 
im Kanton  Bern 

f. Erlass der notwendigen Reglemente und Tarife. 

g. Einsetzung temporärer Arbeitsausschüsse und ständiger Kommis-
sionen 

h. Genehmigung des Weiterbildungskonzepts 

h. Fortbildung von Vorstand, Geschäftsführer/-innen, Sekretär/-innen, 
Rechtsberatenden, W ohnungsabnehmenden, Beisit zenden a n 
Mietschlichtungsstellen 

i. Abschluss d er Z usammenarbeitsverträge mit a ndern kantonalen 
MV  

j. Anerkennung und Unterstützung von Regionalgruppen  

k. Genehmigung der Statute n der als se lbständige R echtskörper-
schaften (Vereine) gebildeten Regionalgruppen. 

Art. 23 Der Vorstand kann einzelne seiner Aufgaben delegieren. Die Delegier-
ten sind dem Vorstand gegenüber weisungsgebunden. 
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Art. 24 Der V orstand ist b ei Anwesenheit der Mehrheit se iner Mitgl ieder be-
schlussfähig. Er fasst seine Beschlüsse mit e infachem Me hr. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Präsidentin oder der Präsident. 

Art. 25  Der Verband wird nach aussen rechtsgültig mit Ko llektivunterschrift zu 
zweit vertreten. Das Weitere wird im Geschäftsreglement bestimmt. 

IV c Die Regionalgruppen 

Art. 26 Mitglieder e ines Einzu gsgebietes d es MVB könne n si ch zu Regi onal-
gruppen z usammenschliessen. Die Einzugsgebiete sind d urch d en 
Vorstand des MVB nach A bsprache und nach Anhörung mit de n Regi-
onalgruppen festzulegen. 

Art. 27 Zweck un d A ufgabe d er R egionalgruppen ist es, m ietpolitische Inte -
ressen im regionalen oder lokalen Rahmen zu verfolgen, insbesondere 
zur: 

a. Besetzung der mietrechtlichen Schlichtungsstellen 

b.  Wahrnehmung mietpolitischer Interessen in lokalen und regionalen 
Angelegenheiten d er Raumplanung, Bo denpolitik, W ohnbauförde-
rung und Wohnqualität 

c. Suchen und Unterstützen von RechtsberaterInnen und Wohnungs-
abnehmerInnen 

d. Begleitung von Abstimmungen/Wahlen in der Region 

e. Pflege von Beziehungen zu lokalen und regionalen Medien 

Art. 28 Regionalgruppen sin d se lbständige R echtskörperschaften (Ver eine) 
oder unselbständige Teilorganisationen des MVB. 

Art. 29 Die fi nanzielle Basis der Regionalgruppen für die E rfüllung i hrer Auf-
gaben gem äss Art. 27 a - e wird durch  die  Mittelzuweisung des  MVB 
sichergestellt. Die  R egionalgruppen l egen d em Vorsta nd des MVB  zu 
diesem Z weck jähr lich ein Budget, ein e Abrechnung s owie ei nen R e-
chenschaftsbericht für stä ndige Aufg aben u nd/oder Projekte vor. Das 
Nähere wird in einem Reglement geregelt. 

 Die Re gionalgruppe ist in sbesondere b erechtigt, in ihrer Re gion i m 
Namen des MVB Einspra che un d Besc hwerde zur D urchsetzung der 
Umwelt- und insbesondere der baurechtlichen Vorschriften zu führen.  

IV d Die Kontrollstelle 

Art. 30 Die Mitg liederversammlung wählt d ie Ko ntrollstelle. Sie  hat zuha nden 
des V orstands die  Jahr esrechnung zu p rüfen und  darüber schriftlich 
Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.  

 Die K ontrollstelle ist j ederzeit berechtigt, zur Prüfu ng der Gesch äfts-
führung di e V orlage d er Bü cher, Bel ege und W ertschriften zu verla n-
gen und den Kassenbestand festzustellen. 

V Allgemeine Bestimmungen 

Art. 31 Bei Aufl ösung des V ereins muss das Vereinsvermögen einer o der 
mehreren g emeinnützigen Instituti onen mit gleic hem oder ähnlichem 
Zweck zufallen. 
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VI Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 Der b isherige Vorstand  der  Verei nigung Bernischer Mi eterinnen- un d 
Mieterverbände (VBM) fü hrt bis zur ersten ord entlichen MV die G e-
schäfte. 

 

Diese Statuten wurden an der Delegiertenversammlung der Verei nigung Berni-
scher Mieterverbände (VBM) vom 21.06 .2000 genehmigt. Sie erse tzen die bis-
herigen Statuten der kantonalen Vereinigung Bernischer Mieterverbände (VBM) 
vom 09.06.1990. 

 Die Statuten treten am 1.1.2001 in Kraft. 

 Geändert am 30.5.2001 


